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— Erteilung von Ausnahmegenehmigungen beim 
Import von Pflanzen. Pfianzenteilen und 
pflanzlichen Rohprodukten im Rahmen der ge
setzlichen Bestimmungen oder auf Grund be
sonderer Weisungen des Vorsitzenden des 
Landwirtschaftsrates der Deutschen Demokra
tischen Republik:

— Ausarbeitung von gesetzlichen Bestimmungen 
auf dem Gebiet der Außen- und Binnenquaran
täne:

— internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet 
der Pflanzenquarantäne, besonders im Rahmen 
von bi- und multilateralen Verträgen,

b) Quarantäneiaboratorium:

— Durchführung von Untersuchungen über die 
Bedeutung von in Importsendungen vorhande
nen oder zu erwartenden Pflanzenschädlingen 
und Erregern von Pflanzenkrankheiten sowie 
Unkrautsamen;

— Bestimmung von Quarantäneob.iekten und son
stigen Krankheitserregern und Schädlingen bei 
Importsendungen und Untersuchungen über 
ihre Biologie;

— Ausarbeitung von Maßnahmen und Richtlinien 
für die Bekämpfung von Quarantäneobjekten 
und von Normen' für die Untersuchungen der 
Quarantänestationen sowie Mitarbeit bei der 
Ausarbeitung sonstiger gesetzlicher Bestimmun
gen;

— Anleitung der Quarantäneinspektionen und 
-Stationen bei der Durchführung der Kontrol
len und Untersuchungen an den Einlaßstellen;

— Durchführung von Qualifizierungslehrgängen 
mit den Mitarbeitern des Staatlichen Pflanzen
quarantänedienstes und des Staatlichen Pflan
zenschutzdienstes ;

— Ausarbeitung von Schulungs- und Propaganda
materialien sowie Beleg- und Vergleichssamm
lungen.

c) Quarantäneinspektionen:
— Kontrolle der Einhaltung der gesetzlichen Be

stimmungen auf dem Gebiet der Außen- und 
Binnenquarantäne;

— Anleitung und Kontrolle der Quarantänestatio
nen bei der Durchführung von Maßnahmen der 
Außenquarantäne, besonders zur Verhütung 
der Einschleppung von Quarantäneobjekten;

— Durchführung von Untersuchungen und Aus
stellung von Untersuchungsbefunden bei Im
port- und Transitsendungen und Entscheidung 
über Abnahme, Ablehnung oder Beauflagung 
von Import- und Transitsendungen auf Grund 
der Untersuchungsergebnisse entsprechend den 
gesetzlichen Bestimmungen oder besonderen 
Weisungen der übergeordneten Organe;

— Untersuchung von Exportsendungen und Aus
stellung von phytosanitären Zertifikaten ent
sprechend den gesetzlichen Bestimmungen der 
importierenden Länder oder besonderen Ver
einbarungen;

— Kontrolle von Landwirtschafts-, Gartenbau-, 
Saatzucht- und anderen Betrieben sowie La
gern. Speichern, Silos usw., aus denen Pflan
zen, Pflanzenteile oder pflanzliche Rohprodukte 
exportiert werden;

— Kontrolle von Pflanzenbeständen, die für den 
Export vorgesehen sind, während der Vegeta
tionsperiode:

— Überwachung der Feststellung und Registrier 
rung von Quarantäneobjekten im Inland sowie 
Anleitung und Kontrolle von Bekämpfungs
maßnahmen gegen Quarantäneobjekte im In
land in Zusammenarbeit mit den Pflanzen
schutzämtern bei den Bezirkslandw’irtschafts- 
räten und Pflanzenschutzstellen bei den Kreis
landwirtschaftsräten :

— Anleitung und Kontrolle der Quarantänebeauf- 
tragten in den Pflanzenschutzämtern und 
Pflanzenschutzstellen;

— Organisation von notwendigen Absperr- und 
Bekämpfungsmaßnahmen in Zusammenarbeit 
mit den Pflanzenschutzämtern und Pflanzen
schutzstellen.

d) Quarantänestationen:
— Durchführung der erforderlichen Untersuchun

gen bei Importsendungen von Pflanzen, Pflan
zenteilen und pflanzlichen Rohprodukten;

— Ausstellung von Untersuchungsbefunden;

— Kontrolle von Transitsendungen auf Vorhan
densein von Zertifikaten und Durchführung 
von Untersuchungen bei Fehlen derselben oder 
bei Verdacht auf Befall mit Quarantäneobjek
ten;

— Organisation und Durchführung von notwen
dig werdenden Absperr- und Bekämpfungs
maßnahmen in Zusammenarbeit mit den 
Pflahzenschutzstellen;

— Mitwirkung bei der Kontrolle von Betrieben, 
aus denen Pflanzen, Pflanzenteile oder pflanz
liche Rohprodukte exportiert werden, und bei 
der Ausstellung von Zertifikaten.

§4

Leitung

(1) Die Quarantänedirektion wird durch den Direk
tor geleitet. Er ist für die gesamte politische, fachliche 
und wirtschaftliche Tätigkeit des Staatlichen Pflanzen
quarantänedienstes persönlich verantwortlich und dem 
Vorsitzenden des Landwirtschaftsrates der Deutschen 
Demokratischen Republik rechenschaftspflichtig.

(2) Der Direktor leitet den Staatlichen Pflanzenqua
rantänedienst unter ständiger Einbeziehung aller Mit
arbeiter. Er arbeitet eng mit der Betriebsgew'erk- 
schaftsorganisation und ihrer Leitung zusammen und 
fördert die sozialistische Gemeinschaftsarbeit.

(3) Der Direktor hat im Rahmen und auf Grund der 
geltenden gesetzlichen Bestimmungen und der ihm 
vom Vorsitzenden des Landwirtschaftsrates der Deut
schen Demokratischen Republik erteilten Weisungen


